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Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepakets

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Antragserfordernisse der Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets 
(BuT) stellen für viele Haushalte mit anspruchsberechtigten Kindern eine 
hohe Hürde dar. Viele Schülerinnen und Schüler, die die entsprechenden Leis-
tungen dringend benötigen würden, erhalten sie deshalb nicht oder nur in ein-
geschränktem Umfang.

Ein 2016 veröffentlichter Evaluationsbericht (https://www.bmas.de/SharedDo
cs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2016/evaluation-des-bildungspaketes-lang
bericht.pdf?__blob=publicationFile&v=1) stellte fest, dass viele Leistungen 
nicht genutzt würden, weil der Antrag aufwendig sei und die Förderung nicht 
ausreiche, um beispielsweise Musikunterricht und ein Instrument zu finanzie-
ren. Aus einer 2018 veröffentlichten Auswertung durch den Paritätischen 
Wohlfahrtsverband und den Deutschen Kinderschutzbund (https://www.der-pa
ritaetische.de/presse/kinderarmut-nicht-einmal-15-prozent-der-6-bis-unter-15-
jaehrigen-profitieren-von-teilhabeleistungen/) geht hervor, dass nur jedes 
siebte anspruchsberechtigte Kind vom Teilhabepaket profitiert.

Abgesehen davon, dass die Leistungen des BuT oft nicht ausreichend sind, 
wirkt sich nach Auffassung der Fragestellenden bereits die bürokratische 
Antragstellung für jede einzelne Leistung als Hindernis aus. Zum einen, weil 
Eltern sich schon durch die Antragstellung in eine Bittstellerrolle gedrängt 
sehen. Zum anderen, weil die Antragsstellung kompliziert und aufwendig ist. 
Darüber hinaus stellt die Bearbeitung der Anträge für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Jobcentern einen erheblichen Arbeits- und Kostenauf-
wand dar, der nach Auffassung der Fragestellenden durch eine unbürokrati-
sche, gleiche Teilhabe aller Kinder an Bildungsleistungen der Schulen ent-
fielen.

Die Situation betrifft auch das Jobcenter Stadt Karlsruhe, wo sich nach Auf-
fassung der Fragestellenden die oben beschriebenen Mängel und Diskriminie-
rungen in den Gewährungsvoraussetzungen für Leistungen des BuT nachteilig 
auf die leistungsberechtigten Schülerinnen und Schüler auswirken.
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V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket) handelt es sich 
um kommunale Leistungen in der Trägerschaft der Gemeinden, Städte oder 
Kreise. Dementsprechend obliegt die Umsetzung des Bildungspakets den kom-
munalen Trägern. Hierzu gehört nicht nur die Auslegung der jeweiligen Nor-
men, sondern auch die Entscheidung über die organisatorische Abwicklung. 
Die Länder führen die Aufsicht. Dies gilt auch für die Umsetzung des Bil-
dungspakets innerhalb von Jobcentern, die in der Organisationsform einer 
gemeinsamen Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und des jeweiligen 
kommunalen Trägers (wie das Jobcenter Stadt Karlsruhe und das Jobcenter 
Landkreis Karlsruhe) geführt werden. Dem Bund liegen daher aus eigener Zu-
ständigkeit nur wenige Informationen vor.
In der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB II) ist das Antragsverfahren des Bildungspakets so ausgestal-
tet, dass ein gesonderter Antrag für die jeweiligen Bildungs- und Teilhabe-
leistungen nicht erforderlich ist (Ausnahme: Lernförderung; vgl. § 37 Absatz 1 
SGB II). Die Leistungen gelten dem Grunde nach bereits als mit dem Haupt- 
oder Weiterbewilligungsantrag stillschweigend mitbeantragt. Im Regelfall dürf-
te jedoch eine Konkretisierung des jeweiligen Bedarfs – gegebenenfalls im 
Laufe des Bewilligungszeitraums – notwendig werden. Bei den hierfür er-
forderlichen Angaben handelt es sich aus den genannten Gründen jedoch nicht 
um einen Antrag im Rechtssinne.

 1. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl der zu BuT-
Leistungen berechtigten Haushalte im Zuständigkeitsbereich des Job-
centers Stadt Karlsruhe?

Die Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch (Grundsicherungsstatistik SGB II) berichtet monatlich aus-
schließlich über Personen im Rechtskreis SGB II mit einem festgestellten An-
spruch, also positiv beschiedenem Antrag auf Leistungen für Bildung und Teil-
habe. Daten liegen bis zum Berichtsmonat September 2020 vor. In diesem Mo-
nat waren im Gebiet des Jobcenters Karlsruhe 707 Leistungsberechtigte mit 
festgestelltem Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe registriert. 
Die Zahl schwankt unterjährig stark. In den Monaten Februar 2020 und August 
2020, in denen das Schulbedarfspaket gewährt wird, liegen die Zahlen deutlich 
höher als in den übrigen Monaten. Die Daten sind zur Ermittlung einer Quote 
der Inanspruchnahme nicht geeignet. Zum einen, weil die Personengruppe aller 
Leistungsberechtigten im SGB II unter 25 Jahren nicht gleichzusetzen ist mit 
der Gruppe der potenziell Anspruchsberechtigten auf Bildungs- und Teilhabe-
leistungen nach dem SGB II. Zum anderen, weil es notwendig wäre zu wissen, 
wie viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene die Anspruchsvorausset-
zungen im Einzelfall erfüllten, wenn sie vom Bildungspaket abstrakt umschrie-
bene Angebote vor Ort tatsächlich vorfänden und diese auch in Anspruch 
nehmen wollten.
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 2. Welche Nachweise werden nach Kenntnis der Bundesregierung für einen 
Antrag auf eine BuT-Leistung vom Jobcenter Stadt Karlsruhe angefor-
dert?

Die Frage bezieht sich auf die verwaltungsmäßige Umsetzung kommunaler 
Leistungen. Hierzu nimmt die Bundesregierung grundsätzlich nicht Stellung. 
Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
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 3. Wie viele Anträge auf BuT-Leistungen wurden nach Kenntnis der Bun-
desregierung jeweils in den Jahren 2018 und 2019 beim Jobcenter Stadt 
Karlsruhe von wie vielen Haushalten gestellt?

 4. Wie verteilt sich nach Kenntnis der Bundesregierung diese Gesamtzahl 
(absolut und in Prozent) von Anträgen auf die einzelnen BuT-Leistun-
gen?

 5. Wie viele Anträge wurden nach Kenntnis der Bundesregierung vom Job-
center Stadt Karlsruhe in den Jahren 2018 und 2019 abgelehnt?

 6. Bei wie vielen Anträgen wurde nach Kenntnis der Bundesregierung in 
diesem Zeitraum nur eine Teilleistung gewährt?

 7. Aus welchen Gründen wurden Anträge nach Kenntnis der Bundesregie-
rung vom Jobcenter Stadt Karlsruhe in diesem Zeitraum ganz abgelehnt 
bzw. nur zum Teil gewährt?

Die Fragen 3 bis 7 werden gemeinsam beantwortet.
Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. Im Übrigen wird 
auf die Antwort zu Frage 1 und die Vorbemerkung der Bundesregierung ver-
wiesen.

 8. Gegen wie viele ablehnende Bescheide wurde nach Kenntnis der Bun-
desregierung mit welchem Ergebnis Einspruch in diesem Zeitraum gegen 
die Bescheide des Jobcenters Stadt Karlsruhe erhoben?

Im Gebiet des Jobcenters Stadt Karlsruhe wurden im Verlauf des Jahres 2020 
insgesamt 1 940 Widersprüche (gegen Bescheide) eingelegt, darunter betrafen 
27 Fälle das Sachgebiet Bildung und Teilhabe. Im Jahr 2019 waren es 38 Wi-
dersprüche im Sachgebiet Bildung und Teilhabe. Die bearbeiteten bzw. erledig-
ten Widersprüche können nach der Art der Erledigung differenziert werden. Im 
Jahr 2020 wurden insgesamt 2 023 Widersprüche bearbeitet bzw. erledigt, da-
runter 22 Fälle im Sachgebiet Bildung und Teilhabe. In 14 Fällen wurde der 
Widerspruch zurückgewiesen, in fünf Fällen wurde dem Widerspruch (zu-
mindest teilweise) stattgegeben und in drei Fällen kam es zu einer sonstigen Er-
ledigung, z. B. wurde der Widerspruch zurückgenommen. Die Daten im Einzel-
nen sind den beiden nachfolgenden Tabellen zu entnehmen:
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 9. Wie hoch schätzt das Jobcenter Stadt Karlsruhe nach Kenntnis der 
Bundesregierung den Bearbeitungsaufwand seitens der Antragsteller für 
eine BuT-Leistung ein (Antragstellung, Beschaffung und Vorlage von 
Belegen)?

10. Welche Unterstützungsleistungen gewährt das Jobcenter Stadt Karlsruhe 
nach Kenntnis der Bundesregierung den Antragstellern bei der Antrag-
stellung für eine BuT-Leistung?

11. Wie lange dauert es nach Kenntnis der Bundesregierung beim Jobcenter 
Stadt Karlsruhe von der Antragstellung für eine BuT-Leistung bis zur 
Leistungsgewährung, verteilt auf die einzelnen BuT-Leistungen?

Die Fragen 9 bis 11 werden gemeinsam beantwortet.
Es wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.

12. In welchem Umfang hat das „Starke-Familien-Gesetz“ zu einer höheren 
Inanspruchnahme des BuT geführt (bitte in Anzahl der Kinder und 
Euro)?

Eine gemeinsame Statistik zu Bildungs- und Teilhabeleistungen für alle Rechts-
kreise liegt nicht vor.
Für den Rechtskreis SGB II wird auf die Antwort zu Frage 1 und die dortige 
Zeitreihendarstellung verwiesen. Die Daten lassen keinen Rückschluss darauf 
zu, inwieweit deren Entwicklung auf das Inkrafttreten des Starke-Familien-
Gesetzes zurückzuführen ist. Zu berücksichtigen ist, dass zwischenzeitlich die 
Zahl der Leistungsberechtigten unter 25 Jahren in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende allgemein zurückgegangen ist. Außerdem könnten die Corona-
Eindämmungsmaßnahmen ab März 2020 bei verschiedenen Leistungsarten zu 
Rückgängen geführt haben.
Die Daten der Bildungs- und Teilhabestatistik im Rahmen des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB XII) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ge-
ben keinen Aufschluss darüber, inwieweit deren Entwicklung auf das Inkraft-
treten des Starke-Familien-Gesetzes am 1. August 2019 zurückzuführen ist. 
Beim AsylbLG beeinflusst insbesondere der Rückgang der Empfängerzahlen 
auch die Entwicklung der Inanspruchnahme der Bildungs- und Teilhabeleistun-
gen.
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Im Bereich des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) wird die Zahl der tatsäch-
lichen Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen des Bildungspakets 
statistisch nicht erfasst. Voraussetzung für einen Anspruch auf Leistungen des 
Bildungspakets nach dem BKGG ist der Bezug von Kinderzuschlag oder 
Wohngeld. Anders als der Kinderzuschlag werden die Bildungs- und Teilhabe-
leistungen in den Ländern und Kommunen durch die unterschiedlichsten 
Stellen gewährt. Bei den Trägern der Bildungs- und Teilhabeleistungen erfolgt 
keine flächendeckende statistische Erfassung für den Rechtskreis BKGG. Im 
Bereich des BKGG wurde auf die Einführung einer einheitlichen bundesweiten 
Statistik verzichtet. Die Einführung einer zusätzlichen Statistik- und Berichts-
pflicht konkurriert mit dem Anliegen des Programms der Regierung „Büro-
kratieabbau und bessere Rechtsetzung“.
Daher liegen der Bundesregierung keine Informationen zur Beantwortung der 
Frage vor.
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